
Betriebsanweisung

 (gemäß § 14 GefStoffV)
 

GT Gerätetechnik Deutschland 

GmbH

Niederlassungsleitung

Druckdatum: 30.03.2026

Gefahrstoffbezeichnung

Handelsname: GLEITMO 160 NEU

Eigene Bezeichnung

Materialnummer

gleitmo 160 neu

 

Form:  fest, Paste Farbe: Kupfer Geruch: charakteristisch

Gefahren für Mensch und Umwelt

Signalwort: ACHTUNG

Verursacht schwere Augenreizung. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Enthält Ca-Sulfonat. Kann allergische 

Reaktionen hervorrufen. 

Schutzmaßnahmen und 

Verhaltensregeln

Verhalten:  Für ausreichende Belüftung und punktförmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen. Aufnahme und/oder Kontakt 

vermeiden. Grenzwertüberschreitung Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Nach Kontakt, Gebrauch 

oder vor Pausen und bei Arbeitsende Haut gründlich waschen. Hautschutzplan beachten! Keine produktgetränkten 

Putzlappen in den Hosentaschen mitführen. Verschmutzte Kleidungsstücke sind vor der Wiederverwendung zu waschen. 

Unverträgliche Materialien : Oxidationsmittel, stark Starke Basen starke Säure 

Augenschutz: Gestellbrille Gesichtsschutzschirm Bei erhöhter Gefährdung Schutzbrille 

Handschutz: Geeignete Schutzhandschuhe tragen. 

Körperschutz: Arbeitsschutzkleidung Chemikalienschutzkleidung ist in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration 

und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. 

Verhalten im Gefahrfall

Verschütten: Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen 

lassen. Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, 

Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Mechanisch aufnehmen. Entsorgung gemäß den 

behördlichen Vorschriften. Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschüttetes Produkt. 

Brand:

Geeignete Löschmittel: Kohlendioxid (CO2) Löschpulver Wassersprühnebel Bei größeren Bränden: alkoholbeständiger Schaum 

Wassersprühstrahl Wasser mit Tensidzusatz 

Ungeeignete Löschmittel: Wasservollstrahl 

Gef. Verbrennungsprodukte: Im Brandfall können entstehen: Gefährliche Verbrennungsprodukte 

Besondere Schutzausrüstung: Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Persönliche Schutzausrüstung 

verwenden. 

Zusätzliche Angaben: Wenn gefahrlos möglich, unbeschädigte Behälter aus der Gefahrenzone entfernen. Kontaminiertes 

Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Entsorgung 

gemäß den behördlichen Vorschriften. 

Erste Hilfe

Allgemein: Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, Sicherheitsdatenblatt vorzeigen). Beschmutzte, 

getränkte Kleidung sofort ausziehen. Verunglückten aus der Gefahrenzone entfernen.  

Nach Hautkontakt: Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. 

Nach Augenkontakt: Bei Augenkontakt die Augen bei geöffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spülen, dann sofort Augenarzt 

konsultieren. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. 

Nach Verschlucken: Mund gründlich mit Wasser ausspülen. 

Nach Einatmen: Für Frischluft sorgen. 

Sachgerechte Entsorgung

Produkt-ASN: Im SDB kein gültiger Abfallschlüssel hinterlegt. Produkt-Entsorgung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. 

Verpackung-Entsorgung: Produkt und Verpackung müssen durch zugelassene Entsorgungsunternehmen beseitigt werden. 

Diese Betriebsanweisung wurde am 18.10.2024 auf Datenbasis des Sicherheitsdatenblattes vom 30.11.2022 durch das TÜV Rheinland 

Online-Gefahrstoffmanagementsytem go>safe erstellt. Arbeitsplatz- oder tätigkeitsspezifische Anforderungen werden in dieser 

Betriebsanweisung ggf. nicht dargestellt. [TOGs-Nr. 10334]

Stand der BA: 18.10.2024

 


